
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 18.09.2023
	Beschlussvorlage: Es ist der Bau eines nach SächsBO verfahrensfreien Doppelcarports über den vorhandenen Stellplätzen geplant. Der Bauherr stellt den o.g. Antrag mit folgender inhaltlichen Begründung:Es ist baulich bedingt nicht möglich, eine Zu- und Abfahrt von 3m zur öffentlichen Verkehrsfläche zu gewährleisten (§3 Absatz (1) SächsGarStellplVO). Es besteht weder die Möglichkeit, die Fahrzeuge auf dem Grundstück anders zu parken, noch die Überdachung an einer anderen Stelle zu errichten oder diese weiter in das Grundstück zu setzen. Da beide Fahrzeuge generell nur auf den beiden Stellplätzen stehen können, ändert sich durch den Bau des Carports an der verkehrlichen Situation nichts. Um die Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche nicht einzuschränken und zu verbessern werden folgende Maßnahmen getroffen:- Entfernung der Efeuhecke samt Pergola zur Hausnummer 10, die Sicht auf den öffentlichen Verkehrsraum wird dadurch erheblich verbessert- an den Seiten wird jeweils nur 1 Stütze gesetzt, um die Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche nicht einzuschränken- die Seiten des Carports bleiben offen, um die Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche nicht einzuschränken
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 25.09.2023
	Beschlussnummer: 2023-052
	Beschlusstext: dem Antrag auf Ausnahme von §3 Absatz (1) „Zu- und Abfahren“ der Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung (SächsGarStellplVO) für das Grundstück Auenstraße 12 zuzustimmen. 
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Antrag auf Ausnahme von §3 Absatz (1) „Zu- und Abfahren“ der Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung (SächsGarStellplVO) für das Grundstück Auenstraße 12 
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


